
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



C/27/4 
ORIGINAL : englisch 

DATUM: 19. Juli 1993 

267 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Siebenundzwanzigste ordentliche Tagung 

Gent, 29. Oktober 1993 

ENTWURF EINES PROGRAMMS UND HAUSHALTSPLANS FUER DAS BIENNIUM 1994-95 

Vom Generalsekretar vorgelegt 

Das vorliegende Dokument 

1. Dieses Dokument enthalt eine Einleitung und zwei Kapitel sowie drei An
lagen. 

Die Einleitung enthalt in erster Linie eine Aufzi:ihlung der wesentlichen 
Ziele des Programms fur das Biennium 1994-95, eine Zusammenfassung der Perso
nalposten und einen nach Haushaltstiteln gegliederten Vergleich der fur 1994-95 
vorgeschlagenen Ausgaben und Einnahmen mit dem Haushaltsplan 1992-93. 

Kapitel I (Zusammenfassende Darstellung des Haushaltsplans und Vergleiche) 
enthalt eine Zusammenfassung der fur das Biennium 1994-95 vorgeschlagenen Ein
nahmen und Ausgaben im Vergleich zum Haushaltsplan 1992-93 sowie die entspre
chenden Ist-Angaben fur das Biennium 1990-91. 

Kapitel II (Programm und Ausgaben) beschreibt jede vorgeschlagene Tatig
keit und gibt gegebenenfalls deren Kosten an. 

Anlage A enthalt eine Beschreibung der Haushaltstitel (Einnahmequellen und 
Ausgabeposten). 

4094V 
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Anlage B gibt an, welcher Betrag fur die einzelnen Verbandsstaaten in den 
Jahren 1994 und 1995 fallig wird, vorausgesetzt, dass je eine Halfte des fur 
das Biennium 1994-95 vorgeschlagenen Betrags im Januar 1994 bzw. im Januar 1995 
fallig wird und dass die UPOV 24 Verbandsstaaten z8hlt und die Gesamtzahl der 
Beitragseinheiten bei 47.0 liegen wird. 

Anlage C enthalt die Voraussagen der Kostensteigerungen fur die Organisa
tionen der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf (nachstehend als "UN/CCAQ
Normen" bezeichnet). 
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EINLEITUNG 

2. Nachstehend die Hauptziele des Programms fur 1994-95: 
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i) Die Verbreitung der Idee des Sortenschutzes besonders in Landern, die 
einen solchen Schutz noch nicht gewahren, und die Beratung solcher Lander 
(falls sie dies wUnschen) Uber die EinfUhrung eines solchen Schutzes. 

ii) Die Forderung des Beitritts von Staaten zu den Akten von 1978 und 1991 
des UPOV-Uebereinkonunens (bis die Akte von 1978 fur weitere Beitritte ge
schlossen wird). 

iii) Die Unterstutzung von Staaten bei jenen Massnahmen, insbesondere auf 
dem Gebiet der Gesetzgebung, die diesen Staaten den Beitritt zur Akte von 1978 
oder 1991 des UPOV-Uebereinkonunens ermoglichen werden. 

iv) Die Identifizierung von besonderen Finanzierungsquellen fur Ausbil
dungs- und Bildungsprogramme und fur neue Projekte auf dem Gebiet des Sorten
schutzes sowie Vorschlage fur geeignete Programme. 

v) Die Verstarkung der rechtlichen und technischen Zusammenarbeit zwischen 
den Verbandsstaaten, insbesondere durch Unterstutzung von Planen zur Einsetzung 
einer Zusammenarbeit im Bereich der Prufung von Sortenschutzanmeldungen, und 
die Erstellung von Richt1inien fur die Anwendung des Begriffes der im wesent
lichen abgeleiteten Sorten. 

vi) Die Forderung einer weitergehenden Harmonisierung der nationa1en Ge
setze der Verbandsstaaten und ihrer administrativen Praxis sowie die Prufung 
und, wenn angebracht, die EinfUhrung eines zentralisierten Systems in bezug 
auf Sortenbezeichnungen und andere Daten. 

vii) Die Erlauterung des Sortenschutzes, gegebenenfalls in Zusammenarbeit 
mit nationa1en Regierungen, zwischenstaatlichen Einrichtungen und internatio
nalen nichtamtlichen Organisationen; wie bisher Veroffentlichung von Informa
tionen zu diesem Zweck. 

viii) Die Fortsetzung der schrittweisen EinfUhrung der spanischen Sprache. 

ix) Die Vornahme aller notwendigen Schritte, urn die Arbeit der Zuchter und 
die Aufgabe der Sortenschutzamter der Verbandsstaaten zu erleichtern. 

x) Die Beobachtung der ausserhalb der UPOV getroffenen oder geplanten 
Massnahmen zur Erhaltung und Bereitstellung genetischer Ressourcen und die Er
orterung der moglichen Auswirkungen solcher Massnahmen auf den Sortenschutz im 
allgemeinen und die UPOV im besonderen. 

xi) Die Prufung verschiedener Moglichkeiten fur den Rechtsschutz von Inno
vationen auf dem Gebiet der Gentechnik und Biotechnologie sowie die Beobachtung 
der Entwicklungen des Rechtsschutzes von Innovationen betreffend Tiere. 

Personalposten 

3. Die Anzahl der Stellen der ausschliesslich fur die UPOV arbeitenden Per-
sonen wird auf dem derzeitigen Niveau gehalten. Sie umfassen: 
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einen Stellvertretenden Generalsekretar, 
eine Stelle des besonderen (Direktoren-) Dienstes ("Special (Director) 
Category"), 
zwei Stellen des hoheren Dienstes ("Professional category") und 
vier Stellen des allgemeinen Dienstes ("General Service category"). 

Vergleich des Haushaltsvoranschlags fUr das Biennium 1994-95 mit dem angenom
menen Haushaltsplan fUr das Biennium 1992-93 

4. Gesamtausgaben 

1992-93 1994-95 

In tausend Franken* 4 513 4 975 

Prozentuelle Erhohung fUr das Biennium 10,2 '\ 

Die GrUnde fUr die Zunahme werden im einzelnen nachstehend in den Absatzen 5 
bis 8 erlautert. 

Verg1eich der Ausgaben, unterschieden nach Aenderungen des Programms** und 
Aenderung der Kosten** 

5. Die folgende Tabelle gibt einen sol chen Vergleich wieder (in tausend 
Franken): 

Eigene Ausgaben der UPOV 

Gemeinsame Ausgaben 

Gesamtausgaben 

1992-93 
Haushalt 

3 343 

1 170 

4 513 

Programm 
anderung 

Betrag '\ 

-107 -3,2 

-11 -0,9 

-118 -2,6 

'\ 

'\ 

'\ 
---------- ------

Kosten
anderung 

Betrag '\ 

443 +13,3 '\ 

137 +11,7 '\ 

580 +12,8 '\ 
======= 

1994-95 
Haushalt 

3 679 

1 296 

4 975 

6. Soweit es sich urn die eigenen Ausgaben der UPOV handelt, ist die Aenderuna 
im Programm von -107 000 Franken im wesentlichen darauf zurUckzufUhren, dass 

* In diesem Dokument bedeuten "Franken" Schweizer Franken. 

** Der Beratende Ausschuss fUr Verwaltungsfragen (CCAQ), ein Hilfsorgan des 
Verwaltenden Ausschusses fUr die Koordinierung (ACC) innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen, definiert diese Aenderungen wie folgt: 

Aenderungen im Programm: Jede Aenderung von Ressourcen, die sich aus einer 
Steigerung oder einer Reduzierung von Tatigkeiten im Rahmen eines Programms 
ergibt. 

Aenderung der Kosten: Jede Kostensteigerung oder -senkung fUr Haushalts
mittel, die fUr den Haushaltszeitraum veranschlagt sind, im Vergleich zu den 
Kosten in dem vorausgehenden Haushaltszeitraum, sofern sie sich aus Kostenan
derungen oder Aenderungen der Preise oder der Wechselkurse ergeben. 
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keine Seminare vom UPOV-Haushalt im Biennium 1994-95 bezahlt werden. Sie werden 
nur durchgefUhrt werden, wenn ausserbudgetare Quellen zur Finanzierung gefunden 
werden konnen. 

7. Soweit es sich um die eigenen Ausgaben der UPOV handelt, ergibt sich die 
Kostenzunahme aus der kombinierten Wirkung i) der Anwendung der UN/CCAQ-Normen, 
wie in Anlage C dargestellt, und ii) der Anwendung im Bereich Personalkosten 
der gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Kostenerhohungen, wie dies in Ab
satz 9 erlautert wird. 

8. Soweit es sich um die gemeinsamen Ausgaben handelt, zeugt die Programm
einschrankung von einem niedrigeren Anteil an den Ausgaben der gemeinsamen 
Dienste aufgrund der gesteigerten Tatigkeiten der von der WIPO verwalteten, 
durch GebUhren finanzierten Verbande. Die Kostensteigerung ergibt sich aus der 
Anwendung der UN/CCAQ-Normen. 

9. Ausgaben nach Ausgabenposten 

Diese werden in der Reihenfolge behandelt, in der sie in der Tabelle in 
Kapitel I erscheinen. 

A. Personalausgaben 
1992-93 1994-95 

In tausend Franken 2 591 2 975 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 14,8 ' 

Die Nettozunahme von 384 000 Franken fur das Biennium ergibt sich im wesentli
chen aus folgenden Faktoren: 

i) Gesetzliche Kostenerhohungen aus der Anwendung des Lebenshaltungs
kostenfaktors (202 000 Franken (+ 7,8 '\)), der aufgrund der UN/CCAQ-Normen er
rechnet wurde (siehe Anlage C), sowie fur Erhohung auf eine hohere Stufe (jahr
liche Gehaltserhohung) innerhalb des gleichen Dienstgrades (55 000 Franken 
(+ 2,1 '\)), fur Aenderungen im Dienstgrad (102 000 Franken (+ 3,9 '\)), fur Er
hohungen der Krankenversicherungspramien ( 10 000 Franken ( + 0, 4 '\)) und fur 
hohere Familien- und Studienbeihilfen (5 000 Franken (+ 0,2 '\)), die aufgrund 
der UN/CCAQ-Normen errechnet wurden (siehe Anlage C). 

ii) Eine Abnahme des Betrages von Schweizer Franken (9 000 Franken 
(- 0,3 '\)), der fur den Ankauf von US-Dollar benotigt wird, d. h. der Wahrung, 
in der die an die Pensionskasse der Vereinten Nationen (UNJSPF) zu leistenden 
Beitrage fur das Personal des hoheren Dienstes festgelegt werden, wobei anzu
merken ist, dass der Umrechnungskurs der Vereinten Nationen 1,43 Schweizer 
Franken fur einen US-Dollar betrug, als der Entwurf eines Haushaltsplans fur 
das Biennium 1994-95 erstellt wurde - im Gegensatz zu 1,49 Schweizer Franken 
fur einen US-Dollar, als der Entwurf des Haushaltsplans fur das Biennium 
1992-93 erstellt wurde - und dass fur den Fall einer spateren Aenderung des 
genannten Wechselkurses keine Vorsorge fur die Erhohung des in Schweizer Fran
ken benotigten Betrages getroffen wurde. 
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iii) Eine Zunahme von 19 000 Franken (+ 0,7 ') an Sozialleistungen. Es ist 
anzumerken, dass der veranschlagte Betrag fur Sozialleistungen und andere Per
sonalkosten wie im vorigen Haushaltsplan auf 5 ' der veranschlagten Standard
kosten fur das Biennium, d. h. auf 142 000 Franken, gehalten wurde. Es wird 
vorgeschlagen, dass, wie in vorangegangenen Haushaltsplanen, jeder Teil dieses 
Betrags, der in dem Biennium 1994-95 nicht ausgegeben wird, einer besonderen 
Reserve fur Ausgaben zugefUhrt wird (insbesondere Wiedereingliederungsleistun
gen, Entgelt fur angesammelte Urlaubstage, Kosten der HaushaltsUberfUhrung), 
die von der UPOV zu leisten sind, wenn ein Bediensteter der UPOV ausscheidet 
(siehe Dokumente C/XVIII/4 Absatz 8 Unterabsatz v, C/XIX/4 Absatz 12, C/XXI/4 
Absatz 8 Unterabsatz ii, C/XXIII/4, Absatz 8 Unterabsatz ii, und C/25/4, Ab
satz 9 Unterabsatz iii). 

B. Reisen aus dienstlichem Anlass 

a) Dienstreisen 1992-93 1994-95 

In tausend Franken • 154 168 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 9,1 ' 

Die Erhohung urn 14 000 Franken fur das Biennium ist auf Kostenerhohungen von 
14 000 Franken zuruckzufUhren. 

b) Reisen Dritter 1992-93 1994-95 

In tausend Franken 108 15 

Prozentuale Abnahme fur das Biennium - 86,1 ' 

Die Abnahme urn 93 000 Franken fur das Biennium ist auf eine Reduzierung von 
94 000 Franken fur Reisen in Verbindung mit UPOV-Seminaren zuruckzufUhren, 
teilweise ausgeglichen durch Kostenerhohungen von 1 000 Franken. 

C. Externe Dienst1eistungen 

a) Konferenzen 1992-93 1994-95 

In tausend Franken 139 137 

Prozentuale Abnahme fur das Biennium - 1,4 ' 

Die Abnahme urn 2 000 Franken fur das Biennium ist auf eine Reduzierung urn 
27 000 Franken in bezug auf UPOV-Seminare und teilweise durch Erhohungen von 
6 000 Franken fur eine zusatzliche Sitzung des Beratenden Ausschusses und von 
5 000 Franken fur eine zusatzliche Sitzung des Technischen Ausschusses in Ver
bindung mit einer Sitzung der Arbeitsgruppe fur biochemische und molekulare 
Verfahren, insbesondere fur DNA-Profilierungsverfahren, und Kostensteigerungen 
von 14 000 Franken zuruckzufUhren. 

b) Druckkosten 1992-93 1994-95 

In tausend Franken • 118 128 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 8,5 ' 

Die Erhohung urn 10 000 Franken fur das Biennium ist auf die Vorsorge fur 
Kostensteigerungen zuruckzufUhren. 
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Prozentuale Erhohung fur das Biennium 

1992-93 1994-95 

65 71 

9,2 " 

Die Erhohung urn 6 000 Franken fur das Biennium ist auf die Vorsorge fur 
Kostensteigerungen zuruckzufuhren. 

D. Allgemeine Betriebskosten 

Dieser Titel enthalt nur einen einzigen Untertitel: 

Anmietung von Raumen (in tausend 
Franken) • • • • • • 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 

1992-93 

114 

1994-95 

127 

11,4 " 

Die Erhohung urn 13 000 Franken fur das Biennium ist auf die Vorsorge von 
3 000 Franken fur zusatzliche Buroflache aufgrund einer Dienstgradanderung und 
von 10 000 Franken fur Kostensteigerungen zuruckzufUhren. 

E. Material 1992-93 1994-95 

In tausend Franken • 7 8 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 14,3 " 

Die Zunahme urn 1 000 Franken fur das Biennium ist auf die Vorsorge fur Kosten
steigerungen zuruckzufUhren. 

F. Mobiliar und Gerat 1992-93 1994-95 

In tausend Franken • 13 14 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 7,7" 

Die Zunahme urn 1 000 Franken fur das Biennium ist auf die Vorsorge fur Kosten
steigerungen zuruckzufUhren. 

G. Andere Ausgaben 

(a) Unvorhergesehenes 1992-93 1994-95 

In tausend Franken • 34 36 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 5,9 " 

Wie in frUheren Jahren ist dieser Posten auf der Grundlage von 1 'I& der UPOV
eigenen Ausgaben berechnet. 

(b) Gemeinsame Ausgaben 1992-93 1994-95 

In tausend Franken • 1 170 1 296 

Prozentuale Erhohung fur das Biennium 10,8 " 
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Die Erhohunq von 126 000 Franken fur das Biennium ist auf eine Kostensteiqerunq 
infolqe der Anwendunq der UN/CCAQ-Normen zuruckzufuhren, die zum Teil durch 
eine Proqrammeinschrankunq ausqeqlichen wird, die von einem niedriqeren Anteil 
an den Ausqaben der qemeinsamen Dienste aufqrund der qesteiqerten Tatiqkeiten 
der von der WIPO verwalteten, durch GebUhren finanzierten Verbande zeuqt. 

10. Finanzierunq der Ausqaben fur das Biennium 1994-95 

Es wird vorqeschlaqen, dass die Ausqaben von 4 975 000 Franken fur das 
Biennium 1994-95 durch Beitraqe der Verbandsstaaten in Hohe von 4 881 000 Fran
ken und durch Ertraqe aus Veroffentlichunqen und Verschiedenem in Hohe von 
94 000 Franken finanziert werden. 

11. Verqleich der Einnahmen (in tausend Franken) 

Beitraqe 

Einnahmen aus Veroffentlichunqen 
und Verschiedenem 

Reservefonds* 

Insqesamt 

1992-93 

4 001 

195 

317 

4 513 

1994-95 

4 881 

94 

0 

4 975 

Unterschied 
in Prozent 

+ 22,0 " 

- 51,8 " 

+ 10,2 " 

12. Der im vorausqehenden Absatz ausqewiesene Betraq von 4 881 000 Franken 
fur Beitraqe bezieht sich auf das Biennium. Die Halfte dieses Betraqs, d. h. 
2 440 500 Franken, ware jeweils im Januar der Jahre 1994 und 1995 falliq. Auf 
der Grundlaqe der qeqenwartiqen Mitqliedschaft der UPOV ( 24 Verbandsstaaten, 
insqesamt 47 Einheiten) wird die in jedem Jahr zu zahlende Beitraqseinheit 
51 926 Franken betraqen. Da sich die Beitraqseinheit fur 1993 auf 45 989 Fran
ken belief, wUrde die Erhohunq fur 1994 einen Betraq von 5 937 Franken (oder 
+ 12,9 '\) darstellen. Der Unterschiedsbetraq in den Einnahmen aus Beitraqen 
(bestehend aus dem Unterschied zwischen der Gesamterhohunq der Einnahmen aus 
Beitraqen urn 22,0 '\ und der Erhohunq der Bei traqseinhei t urn 12, 9 '\) ist auf 
die Beitritte von Finnland, Norweqen, der Slowakei und der Tschechischen 
Republik sowie auf die zusatzliche halbe Einheit Spaniens zuruckzufUhren. 

13. Artikel 26 Absatz 4 Buchstabe a des UPOV-Uebereinkommens lautet: 

"Fur jede Haushaltsperiode wird der Betraq, der einer Bei
traqseinheit entspricht, dadurch ermittelt, dass der Gesamtbetraq 
der Ausqaben, die in dieser Periode aus Beitraqen der Verbands
staaten zu decken sind, durch die Gesamtzahl der von diesen Staa
ten aufzubrinqenden Einheiten qeteilt wird." 

Wie fur das Biennium 1992-93, wird vorqeschlaqen, dass selbst fur den Fall, 
dass ein Verbandsstaat die Zahl seiner Beitraqseinheiten erhoht oder dass sich 
ein Nichtverbandsstaat der UPOV anschliesst, sich die Beitraqseinheit nicht 
andern und fur die Jahre 1994 und 1995 jeweils weiterhin 51 926 Franken betra
qen sollte. 

* Es ist darauf zu verweisen, dass der Reservefonds der UPOV am 31. Dezember 
1991 sich auf 491 000 Franken belief, und man rechnet damit, dass er am 
31. Dezember 1993 einen Stand von 208 000 Franken aufweisen wird. 
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14. Dem Rat wird anheimgeste11t, das 
Programm und den Hausha1tsvoransch1ag 
fur den Verband fur das Biennium 1994-95 
zu aenehmiaen, die jahrlichen Beitrage 
fur jedes dieser zwei Jahre festzusetzen 
und den in Absatz 13 gemachten Vorschlag 
zu akzeptieren. 
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KAPITEL I - ZUSAMMENFASSUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGS UNO VERGLEICHE 

(in tausend Franken) 

Voransch1ag 
1990-91 1992-93 1994-95 
Ill Haushalt Haushalt 

EINKOMMEN 

3 699 4 001 Beitrage 4 881 

Andere Einnahmen 

16 25 - Veroffentlichungen 5 
259 170 - Verschiedene Einnahmen 89 

3 974 4 196 4 975 

AUSGABEN 

2 227 2 591 uv .10 Personalausgaben 2 975 

Reisen aus dienstlichem Anlass 

- Dienstreisen [Personal] -----------
UV.04 - Technische Arbeitsgruppen 48 
UV.09 - Kontakte mit Regierungen und 

Organi sati onen 120 
161 154 - Untersumme 168 

- Reisen Dritter [nicht Personal] ----------
UV.01 - Rat: Vortragende im Symposium 15 

106 108 - Untersumme 15 

Externe Dienstleistungen 

- Konferenzen 
-----------

UV.01 - Rat 29 
UV.02 - Beratender Ausschuss 28 
UV.03 - Technischer Ausschuss 31 
UV.05 - Verwaltungs- und Rechts-

ausschuss 42 
UV.07 - Sitzung mit int. Organisationen 7 

274 139 - Untersumme 137 

89 118 uv.o8 - Druckkosten: Information und Dokumentation 128 ------
- Ander!~~!~stleistung~: 

UV.08 - Information und Dokumentation 63 
UV.11 - Programmfordernde Ausgaben 8 

48 65 - Untersumme 71 

UV.11 Allgemeine Betriebskosten: Anmietung 
104 114 von Raumen 127 

3 7 UV.11 Material 8 

4 13 UV.11 Erwerb von Mobiliar und Gerat 14 

6 34 UV.11 Andere Ausgaben 36 

3 072 3 343 Untersumme: Eigene Ausgaben der UPOV 3 679 

1 115 1 170 *UV .12 Gemeinsame Ausgaben 1 296 

4 187 4513 Ausgaben insgesamt 4 975 --- ---
(213) (317) (DEFIZIT) - Aus dem Reservefonds gedeckt 0 

* Mit Ausnahme des UPOV-Anteils an den gemeinsamen Einnahmen der WIPO, der in "Andere Einnahmen 
- Verschiedene Einnahmen" weiter oben enthalten ist. 
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KAPITEL II - PROGRAMM UND AUSGABEN 
(Betrage in tausend Franken) 

Der Rat wird zu seiner ordentlichen Tagung 1994 fur zwei Tage und 1995 fur 
einen Tag in Genf zusammentreten. Ein Tag der Tagung im Jahre 1994 wird einem 
Symposium (betreffend Tierzuchtungsrechte) gewidmet sein. 

Simultanlibersetzung wird in vier Sprachen vorgesehen werden. 

Reisen Externe Dienstleistungen 
GESAMT Personal 

Personal Dritte lonferenzen Berater Druck Sonst. 

UV.01 44 15 

UV.02 BERATENDER AUSSCHUSS 
[Ex UV.02] 

29 

Betr iebs- Mobiliar 
kosten Hater ial u. Gerit 

Sonstige 
R.iiume Stipend ian Ausgaben 

1994 und 1995 wird der Beratende Ausschuss 
Genf zusammentreten. Alle Sitzungen werden 
Sitzungen durchgeflihrt werden. 

jeweils zweimal fur einen Tag in 
in Verbindung mit anderen UPOV-

Simultanlibersetzung wird in vier Sprachen vorgesehen werden. 

Reisen &xterne Dienstlehtungen 
GESAH'l' Personal 

Personal Dr1tte Konferenzen Berater Druck Sonst. 

UV.02 28 

UV.03 TECHNISCHER AUSSCHUSS 
[Ex UV.03) 

28 

Betrieba- Mobiliar 
kosten Material u. Gerit 

Sonstige 
Riume StipencHen Ausgaben 

Der Technische Ausschuss wird in den Jahren 1994 und 1995 in Genf an insgesamt 
sechs Tagen zusammentreten. Er wird einheitliche Methoden, Verfahren und Mass
stabe fur die Prufung von Sorten annehmen, die Anwendung neuer Technologien 
bei diesen Prufungen erortern, unter der Leitung des Rates die Arbeit der 
Technischen Arbeitsgruppen und der Arbeitsgruppe fur biochemische und moleku
lare Verfahren, insbesondere fur DNS-Profilierungsverfahren, Uberwachen, die 
von diesen Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Prufungsrichtlinien billigen, etwaige 
weitere Arbeitstagungen Uber die Prufung neuer Sorten koordinieren sowie den 
Rat in allen Fragen technischer Art beraten, die sich innerhalb der UPOV erge
ben - einschliesslich, insbesondere, in bezug auf den Begriff der im wesent
lichen abgeleiteten Sorte, der in die Akte von 1991 des UPOV-Uebereinkommens 
aufgenommen wurde. 

Simultanlibersetzung wird in drei Sprachen vorgesehen werden. 

Reisen Externe Dienstlehtungen Betr leba- Mobilhr Sonstige 
GESAM'l" Personal koaten Kllterial u. Gerit RiUM Stipendien Ausgaben 

Personal Drltte konferenzen Berater Druck Sonst. 

UV.03 31 31 

* "Ex"-Zahlen beziehen sich auf die Zahlen der entsprechenden Progammpunkte 
in dem Dokument, das den Entwurf eines Programms und Haushaltsplans fur 
das Biennium 1992-93 enthalt (C/25/4, Kapitel II). 
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UV.04 TECHNISCHE ARBEITSGRUPPEN 
[Ex UV.04] 

Die Technischen Arbeitsgruppen fur 

landwirtschaftliche Arten 
Obstarten 
Gemusearten 
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Zierpflanzen und forstliche Baurnarten 
Automatisierung und Computerprogramme 

werden in jedem der Jahre 1994 und 1995 einmal fur drei bis vier Tage normaler
weise ausserhalb von Genf, jedoch von Zeit zu Zeit in Genf, zusammentreten. 
Fur spezielle Fragen oder einzelne Arten aufgestellte Untergruppen werden je
weils fur einen oder ausnahmsweise fur zwei Tage vor den meisten Tagungen oder 
fur zwei bis vier Tage an Terminen zusammentreten, die nicht mit Tagungen der 
jeweiligen Technischen Arbeitsgruppe verbunden sind. Alle Technischen Arbeits
gruppen werden technische Fragen allgemeiner Art behandeln und Standardformu
lare fur technische Informationen vorbereiten, die die Zuchter bei der Schutz
rechtsanmeldung abzugeben haben. Die ersten vier der genannten Arbeitsgruppen 
werden sich ausserdem mit der Ausarbeitung oder Ueberarbeitung von Richtlinien 
fur die DurchfUhrung von Prufungen neuer Sorten sowie mit der Auswirkung der 
Anwendung neuer Technologien auf die Sortenprufung befassen. Die Arbeitsgruppe 
fur Automatisierung und Computerprogramme wird Uber die Moglichkeit einer Har
monisierung von Computerprogrammen beraten, die von den nationalen Behorden 
der Verbandsstaaten fur die administrative Bearbeitung von Sortenschutzanmel
dungen, fur die Vorbereitung von Anbauprufungen, fur die statistische Auswer
tung der Prufungsergebnisse, fur die Sortenbeschreibung sowie fur den Daten
austausch zwischen diesen Behorden verwendet werden. Sie wird weiter die Er
stellung einer zentralisierten UPOV-Datenbank prufen. 

Die Arbeitsgruppe fur biochemische und molekulare Verfahren, insbesondere fur 
DNA-Profilierungsverfahren, wird in jedem der Jahre 1994 und 1995 ein- oder 
zweimal zusammentreten, urn die Moglichkeiten biochemischer und molekularer 
Techniken bei der Sortenprufung und ihrer moglichen Harmonisierung bei der An
wendung der Unterscheidbarkeits- und Homogenitatsprufung zu diskutieren. Die 
Sitzungen werden normalerweise in Genf abgehalten werden, konnten jedoch ge
legentlich in einem nationalen Buro, das diese Methoden anwendet oder pruft, 
abgehalten werden, urn die Methoden und deren Schwierigkeiten in der Praxis 
kennenzulernen. 

Im Lichte der Entwicklung im technischen Bereich konnen ein oder zwei Arbeits
tagungen organisiert werden. 

Fur diese Sitzungen ist kein Dolmetscherdienst vorgesehen. 

Rehen Extern• D1enatlelatungea 
GESAMT Paraonal 

Peuonal Dl"ittl lonferenaan .. rater Druck 

UV.04 48 48 

UV.05 VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS 
[Ex UV.05] 

Sonat . 

Batrleba-
koaten Mater lal 

Mobllhr sonatlge 
u. Gerit RiUM Stlpendlen Auagaben 

Der Verwaltungs- und Rechtsausschuss wird in den Jahren 1994 und 1995 viermal 
fur eine Gesamtdauer von acht Tagen in Genf zusammentreten. Er wird alle Fragen 
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administrativer und rechtlicher Art behandeln, darunter vor allem Fragen, die 
sich aus der Revision des UPOV-Uebereinkommens ergeben - einschliesslich des 
Begriffs der im wesentlichen abgeleiteten Sorte -, und den Rat hieri.iber be
raten. 

Simultani.ibersetzung wird in drei Sprachen vorgesehen werden. 

Reisen 
GESAIIT Personal 

Personal Drltta 

uv.os 42 

UV.06 UPOV-SEMINARE 
(Ex UV.06) 

Externe Dhnstleistungan Batr iebs- Hobillar 
kosten Material u. Gerit 

Konferenzen BBU1ter Druck Sonst. 

42 

Sonstige 
Riume Stipend len Ausgaben 

In den Jahren 1994-95 werden keine Seminare vom UPOV-Haushaltsplan finanziert 
werden. Diese werden nur dann durchgefUhrt werden, wenn ausserbudgetare Mittel 
zu deren Finanzierung gefunden werden konnen. 

Reisen Externe Dlenstlelstungen Betriabs-
GESAMT Personal kosten 

Personal Dritte ltonferenzen Berater Druck Sonst. 

UV.06 

UV.07 SITZUNG MIT INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 
[Ex UV.07] 

MobUiar Sonstige 
Material u. Gerit Riiume Stipend len Ausgaben 

Im Jahre 1995 wird eine Sitzung mit internationalen Organisationen zu Fragen 
stattfinden, die fur die Organisationen und die UPOV von gemeinsamem Interesse 
sind. Die Sitzung, die sich unmittelbar an eine Tagung eines anderen UPOV
Organs anschliessen soll, wird einen Tag dauern, und Simultani.ibersetzung wird 
in vier Sprachen vorgesehen werden. 

Reisen Externe Dien:stleistungen 
GESAHT Personal 

Personal Dritte konferanzen Berater 

UV.07 7 7 

UV.08 INFORMATION UND DOKUMENTATION 
[Ex UV.OB] 

Das Verbandsburo wird: 

Druck Sonst. 

Betr iebs- Mobilhr Sonstige 
kosten Hater ial u. Gerit RiWIIe Stipendien Ausgaben 

i) weiterhin "Plant Variety Protection", das Amts- und Informationsblatt 
der UPOV, herausgeben; 

ii) weiterhin rechtliche Bestimmungen von Verbandsstaaten und Nichtver
bandsstaaten, Vertrage und Informationen i.iber die praktische Anwendung 
der Sortenschutzsysteme in verschiedenen Landern sammeln; es wird die 
Sammlung "Plant Variety Protection Laws and Treaties" auf dem neuesten 
Stand halten; 

iii) die Broschuren, welche die Texte des UPOV-Uebereinkommens enthalten, 
bei Bedarf nachdrucken lassen; 
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iv) bei Bedarf neue Ausgaben der Allgemeinen Informationsbroschure in vier 
Sprachen herausgeben; 

v) in sechs Sprachen Faltblatter drucken oder nachdrucken lassen, die 
Kurzinformationen Uber die UPOV enthalten; diese bei Bedarf in weite
ren Sprachen veroffentlichen; 

vi) die "Sammlung der Texte des UPOV-Uebereinkommens und anderer wichtiger 
Dokumente der UPOV" in vier Sprachen wei terhin auf dem laufenden 
hal ten. 

Externe Uebersetzer werden fur einige der Uebersetzungen herangezogen werden 
muss en. 

Reisen Extern• Dhnstleiltungen Betrhbs- Hoblliar Sonstige 
GESAIIT Personal kosten Materiel u. Gar it Riwne Stlpendien Ausgaben 

Personal Dritte lonferenzen Berater Druck Sonst. 

uv.oa 191 128 63 

UV.09 KONTAKTE MIT REGIERUNGEN, ZWISCHENSTAATLICHEN UND NICHTAMTLICHEN ORGA
NISATIONEN 
[Ex UV.09] 

Das Verbandsburo wird weiterhin Kontakte mit Regierungen sowohl von Verbands
als auch von Nichtverbandsstaaten und mit interessierten zwischenstaatlichen 
und nichtamtlichen Organisationen unterhalten, urn: 

i) sie Uber die Ziele und Tatigkeiten der UPOV zu unterrichten und diese 
mit ihnen zu erortern; 

ii) sich Uber deren Tatigkeiten und Haltung gegenUber dem Sortenschutz und 
verwandten Fragen zu informieren; 

iii) soweit angebracht, den Austausch von Veroffentlichungen, die gegen
seitige Teilnahme an bestimmten Sitzungen und andere Massnahmen der 
Zusammenarbeit in die Wege zu leiten; 

iv) die Auffassung von Organisationen darUber zu horen, welche Prioritaten 
auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit betreffend Sorten
schutz gesetzt werden sollten, sowie sich Uber deren Auffassung zu 
anderen Fragen von gegenseitigem Interesse zu informieren; 

v) Verbindungen zu Nichtverbandsstaaten, die einen Beitritt zum UPOV
Uebereinkommen erwagen, herzustellen und aufrechtzuerhalten und diesen 
Staaten bei der Ausarbei tung und der Erorterung der notwendigen ge
setzgeberischen Massnahmen Hilfe zu leisten, sowie Uber die Verein
barkeit dieser Gesetzgebungen mit dem UPOV-Uebereinkommen zu befinden; 

vi) das Konzept des Sortenschutzes sowie die Bereitstellung von relevanter 
Bildung und Ausbildung durch Dritte zu fordern. 

Reisen l:xterne Dlenstleistungen Betrlebs- Mobiliar Sonstlge 
GESAIIT Peraonal kosten Mater lal u. Gerit Riu.e Stlpendlen Ausgaben 

Personal Dritte l.onferenzen Berater Druck SOnst. 

uv.o9 120 120 



UV.10 PERSONALAUSGABEN 
[Ex UV .10] 
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Das Verbandsburo wird, wie gegenwartig, aus dem Generalsekretar, dem Stellver
tretenden Generalsekretar, einer Stelle des besonderen (Direktoren-) Dienstes 
("Special (Director) category" ), zwei Stellen der Kategorie des hoheren Dien
stes ("Professional category") und vier Stellen der Kategorie des allgemeinen 
Dienstes ("General Services category") bestehen. 

2 8 1 

Reisen Bxterne Dienatlelstungen Betr leba- Hobiliar Sonstige 
GESAMT Personal kosten Material u. Gerit Riiume Stipend len Ausgaben 

Personal Ddtte konferenzen Benter Druck Sonat, 

UV.lO 2 975 2 975 

UV.11 SONSTIGE AUSGABEN FUER DIE VERWALTUNG UND DIE UNTERSTUETZUNG DES PRO
GRAMMS 
[Ex UV .11] 

Wartunqsdienst - Verschiedenes: 

Wartung der Textverarbeitungsanlagen, die fur den ausschliesslichen Gebrauch 
des Verbandsburos bestimmt sind. 

Betriebskosten (Anmietunq von Raumen): 

Das Verbandsburo wird weiterhin Raume im WIPO-Gebaude in Anspruch nehmen. 

Material: 

Schreibpapier und Buromaterial, Abonnements auf Fachzeitschriften, Anschaffung 
von Fachbuchern und dergleichen fur den ausschliesslichen Gebrauch des Ver
bandsburos. 

Mobiliar und Gerat: 

Kosten fur Buromobel und Anschaffung oder Anmietung von Geraten, die fur den 
ausschliesslichen Gebrauch des Verbandsburos bestimmt sind. 

Sonstiqe Ausqaben 

Wie in frUheren Jahren, wird etwa ein Prozent der UPOV-eigenen Ausgaben fur 
Ausgaben vorgesehen, die in diesem Kapitel nicht besonders erwahnt sind, sowie 
fur unvorhergesehene Ausgaben. 

Rehen hterne Dlenatlehtungen Betl'leba- Nobillar GESAII't Personal Sonati9e kosten Material u. Gerit Riume StlpencUen Auagaben 
Personal Dritte l.onferenaen Berater Druck Sonat. 

UV.ll 193 8 127 8 14 36 
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UV.12 GEMEINSAME AUSGABEN 
[Ex UV.12] 
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Der Antei1 der UPOV an den gemeinsamen Ausgaben ist, soweit statistische Unter
lagen zur Verfugung stehen, auf der Grund1age der tatsachlich von der WIPO ge
leisteten Dienste berechnet worden; ansonsten beruht er auf Schatzungen des 
Wertes derartiger Dienste. Es wird auf das WIPO-Dokument AB/XXIV/2 verwiesen, 
dessen Anlage 3 insbesondere fur jeden Punkt des WIPO-Programms den der UPOV 
angelasteten Anteil angibt. Nachstehend eine zusammenfassende Darstellung der 
Einzelheiten dieser Angaben: 

1990-91 1992-93 
Ist Haushalt 

851 901 

2 16 

3 

95 83 

39 54 

110 102 

15 14 

1 115 1 170 
===== 

Personalkosten 

Textverarbeitung 

Druckkosten 

Gebaudeunterhaltung 

Mobiliar und Gerat 

Nachrichtenverbindungen 

Sonstige Ausgaben 

1994-95 
Haushalts

voranschlaq 

983 

16 

113 

53 

115 

16 

1 296 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Anteil der UPOV am "gemeinsamen Einkommen" 
der WIPO im Haushaltsplan der UPOV in der Position enthalten ist, die die 
Ueberschrift "Andere Einkommen - Verschiedene Einnahmen" tragt. 

Reisen Extel'ne Dlenatlelstungen Jl;etrieba- MoblU.ar Sonstige 
GESAH'I' Personal kosten Mater lal u. Gerit Riuae Stipend len Ausgaben 

Personal Dr itt• J.onferenaen Berater Druck Sonat. 

UV.l2 296 1 296 

[Anlage A folgt] 
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ANLAGE A 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DER HAUSHALTSTITEL 

EINNAHMEQUELLEN 

"Normale Beitdige" 

Beitrage der Verbandsstaaten gemass Artikel 26 des UPOV-Uebereinkommens. 

"Veroffentlichungen" 

Einkommen aus dem Verkauf von Veroffentlichungen und aus Abonnementsge
bUhren fur Publikationen des Verbandsburos. 

"Verschiedene Einnahmen" 

Alle sonstigen nicht oben beschriebenen Einnahmen, einschliesslich Buch
haltungsberichtigungen (Gutschriften) aus frUheren Jahren und Wabrungsan
gleichungen (Gutschriften); Anteil der UPOV am gemeinsamen Einkommen der 
WIPO. 

AUSGABEPOSTEN 

"Personalausgaben" 

Alle Punkte, die im Zusammenhang mit der monatlichen Lohnliste des Perso
nals stehen: Gehalter, Ortszuschlage, Mietbeihilfe, Nichtansassigkeitszu
schlage, Postenzuschlage und Reprasentationszuschlage; Familienbeihilfen; 
Sprachenzulagen; Arbeitgeberbeitrage zur Pensionskasse; Beteiligung im 
Rahmen des Krankenversicherungssystems; ferner alle Personalkosten, die 
nicht im Zusammenhang mit der monatlichen Lohnliste des Personals stehen, 
insbesondere: Studienbeihilfen, Umzugskosten, Reisekosten fur in der Aus
bildung befindliche Kinder, die Ausbildungsstatten besuchen; Heimatur
laub; Einrichtungsbeihilfen am Dienstort; Berufsunfallversicherungspra
mien; Personalbeschaffungskosten; medizinische Untersuchungskosten; kurz
befristete Einstellungen; Ueberstunden; Entlassungskosten und Wiederein
gliederungskosten im Heimatland; Personalausbildungskosten; Ruckerstattung 
nationaler Einkommensteuern auf vom Verbandsburo gezahlte Gehalter, Zu
schlage, Entschadigungen oder Beihilfen. 

"Reisen aus dienstlichem Anlass" 

Dienstreisen: Reisekosten und Tagegelder fur Personal des Verbandsburos 
auf amtlichen Dienstreisen. 
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Reisen Dritter: Reisekosten und Tagegelder fur Personen, die nicht dem 
Personal des Verbandsburos angehoren (ausgenommen auszubildende Personen, 
deren Reisekosten und Tagegelder unter "Stipendien" weiter unten erfasst 
werden; mit Ausnahme auch von Reisen von Beratern, Dolmetschern u. dgl., 
siehe unten). 

"Externe Dienstleistungen" 

Konferenzen: Honorare, Reisekosten und Tagegelder fur Dolmetscher und 
Uebersetzer; Anmietung von Raumen, Buros und von Simul tandolmetscheran
lagen; Kosten fur die Anstellung zusatzlichen Personals (Telefonisten, 
Sekretarinnen, Platzanweiser und andere Personen); Erfrischungen und 
Empfange. 

Berater: Alle Unkosten, die mit der Beschaftigung von Beratern verbunden 
sind, insbesondere: Honorar, Reisekosten und Tagegelder; Honorare fur 
Vortragende. 

Druckkosten: Druck und Binden ausserhalb der WIPO, insbesondere: i) Fach
zeitschriften: Papier und Druck; ii) Andere Druckarbeiten: Abdruck von 
Artikeln, die in Fachzeitschriften veroffentlicht worden sind; Broschuren, 
Vertrage, Sammlungen von Gesetzestexten; Handbucher; Arbeitsformulare und 
sonstiges gedrucktes Material verschiedener Art. 

Andere Dienstleistungen: Alle anderen vertraglich vereinbarten Dienst
leistungen, insbesondere: AutorengebUhren und UebersetzergebUhren von 
Artikeln, die in UPOV-Veroffentlichungen erscheinen, GebUhren von Ueber
setzern von Dokumenten; Miete von Computerzeit und GebUhren fur die Her
stellung von Computer-Software. 

"Allgemeine Betriebskosten" 

Anmietung von Raumen: Mietwert von Raumen, die ausschliesslich vom Ver
bandsburo benutzt werden. (Dieser Posten umfasst nicht den Beitrag der 
UPOV zu den gemeinsamen Ausgaben der WIPO fur Raume, die von den gemein
samen Diensten benutzt werden.) 

Erhaltung von Raumen: Reinigung; Reparaturen; Gebaudeversicherung; Garten
pflege; Ueberwachung von Installationen; Heizung; Beleuchtung; Wasser. 

Miete und Erhaltung von Mobeln und Gerat: Miete und Erhaltung aller Gerat
schaften und Mabel, insbesondere von Buromobeln und Buromaschinen, Ver
vielfaltigungsgeraten, elektronischen Textverarbeitungs- und Datenverar
beitungsanlagen, Transportmittel, einschliesslich Treibstoff- und Oel
kosten. 

Nachrichtenverbindungen: Kosten des Fernsprechdienstes, Telegramme, Fern
schreiben und PostgebUhren, einschliesslich der Aufgabe und Beforderung 
von Dokumenten. 

Sonstiges: Alle allgemeinen Betriebskosten, 
sind, insbesondere: Bewirtung; BankgebUhren; 
Anleihen (mit Ausnahme von Gebaudeanleihen); 
schriften); RechnungsprufergebUhren. 

die nicht oben beschrieben 
Zinsen fur Bank- und andere 

Wiihrungsangleichungen (Last-



"Materialien" 

C/27/4 
Anlage A, Seite 3 

285 

Alle Materialien, insbesondere: Schreibpapier und Buromaterial; Material 
fur die Vervielfaltigung im Hause (Offset, Mikrofilme u. dgl.); Bucher 
fur die Bucherei und Bezug von Fachzeitschriften und periodisch erschei
nenden Zeitschriften; Uniformen; Material fur die Datenverarbeitung (Ton
bander u. dgl.). 

"Erwerb von Mobiliar und Gerat" 

Ankauf von Mobiliar und Gerat, insbesondere: Buromobel und Buromaschinen; 
elektronische Textverarbeitung und Datenverarbeitung; Ausrustung fur die 
Bedienung bei Konferenzen; Vervielfaltigung von Dokumenten; Transport
mittel. 

"Erwerb und Verbesserung von Raumen" 

Neue Dienstgebaude: Ausgaben, die unmittelbar verbunden sind mit dem Er
werb oder der Errichtung von Gebauden, die jedoch nicht von den Anleihen 
fur die Gebaude umfasst sind. Schliesst insbesondere ein: Anbauten an be
stehende Raumlichkeiten und Landerwerb. 

Verbesserung von Raumlichkeiten: Ausgaben, die in Verbindung stehen mit 
der Aenderung und der Verbesserung von bestehenden Gebauden, die nicht 
von den Gebaudeanleihen umfasst werden. 

"Stipendien" 

Schliesst insbesondere ein: Reisekosten und Tagegelder, sowie andere Aus
gaben fur auszubildende Personen. 

"Andere Ausgaben" 

Ausgaben, fur die oben keine besondere Vorsorge getroffen wird, unvorher
gesehene Ausgaben und Buchhaltungsberichtigung (Lastschrift) aus frUheren 
Jahren; Betrage, die an die WIPO fur geleistete Dienste zu zahlen sind. 

- . -

Anmerkung 

Diese Anlage stimmt mit der entsprechenden Anlage im Dokument des Haus
haltsplans fur das Biennium 1992-93 (C/25/4, Anlage A) Uberein. 

[Anlage B folgt] 
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ANLAGE B 

BEITRAEGE DER VERBANDSSTAATEN 

(in Schweizer Franken) 

Haushaltsvoranschlag 1994-95 
1992 1993 Zahl der fallig fall i g 

lltll lltll Verbands~taaten Einheiten Januar 1994 Januar 1995 

45 989 45 989 Australien 1,0 51 926 51 926 

68 983 68 983 Belgien 1 ,5 77 889 77 889 

68 983 68 983 Danemark 1,5 77 889 77 889 

229 945 229 945 Deutschland 5,0 259 630 259 630 

Finn land 1 ,0 51 926 51 926 

229 945 229 945 Frankreich 5,0 259 630 259 630 

45 989 45 989 Irl and 1 ,0 51 926 51 926 

22 994 22 994 Israel 0,5 25 963 25 963 

91 978 91 978 Ita lien 2,0 103 852 103 852 

229 945 229 945 Japan 5,0 259 630 259 630 

45 989 45 989 Kanada 1,0 51 926 51 926 

45 989 45 989 Neuseeland 1 ,0 51 926 51 926 

137 967 137 967 Niederlande 3,0 155 778 155 778 

Norwegen* 1 ,0 51 926 51 926 

22 994 22 994 Polen 0,5 25 963 25 963 

68 983 68 983 Schweden 1,5 77 889 77 889 

68 983 68 983 Schweiz 1,5 77 889 77 889 

Slowakei 0,5 25 963 25 963 

68 983 68 983 Spanien 1 ,5 77 889 77 889 

45 989 45 989 Siidafri ka 1 ,0 51 926 51 926 

22 994 22 994 Tschechoslowakei 

Tschechische Republik 0,5 25 963 25 963 

22 994 21 994 Ungarn 0,5 25 963 25 963 

229 945 229 945 Vereinigtes Konigreich 5,0 259 630 259 630 

229 945 229 945 Vereinigte Staaten von 5,0 259 630 259 630 
Ameri ka 

2 046 506 2 046 506 47,0 2 440 522 2 440 522 

-----·--· --------- ===-=·=---- ---------
* Es wird erwartet, dass Norwegen im September 1993 Verbandsstaat der UPOV wird. 

[Anlage C folgt] 
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ANLAGE C 

VORAUSSAGEN DER KOSTENSTEIGERUNGEN 
FUER DIE ORGANISATIONEN DER VEREINTEN NATIONEN IN GENF 

Die Kostensteigerungen, die die Organisationen der Vereinten Nationen in 
Genf fur die Jahre 1994 und 1995 geschatzt haben, sind in einem Dokument des 
Beratenden Ausschusses fur Verwaltungsfragen (Finanz- und Haushaltsfragen 
(CCAQ(FB)) des Verwaltenden Ausschusses fur die Koordinierung (ACC) innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen (ACC/1992/FB/R.35 vom 19. August 1992) zu
sammengefasst, das Schatzungen der Kostensteigerungen wiedergibt, die in den 
Jahren 1994 und 1995 in der Schweiz erwartet werden konnen. Diese Schatzungen 
berucksichtigen vorhandene amtliche Statistiken, Erklarungen von zustandigen 
Behorden, Ansichten anerkannter Wirtschaftsanalytiker und Informationen, die 
bei Berufsverbanden und anderen geeigneten Stellen eingeholt wurden. Nachste
hend die Schatzungen (Dokument ACC/1992/FB/R.35, Anlage I, Absatze 7 und 8): 

i) Allgemeine Inflationsrate: "Es erscheine angemessen, fur die Jahre 1994 
und 1995, ebenso wie fur 1993, jeweils mit einer a11gemeinen Inflationsrate 
von vier Prozent fur Genf zu rechnen." 

ii) Personalkosten fur die Kategorien des hoheren Dienstes und der Fuh
rungsstellen in Genf (nachstehend als "Personal des hoheren Dienstes" bezeich
net): "Die Kommission fur den internationalen offentlichen Dienst ( ICSC) habe 
1990 ihren frUheren Beschluss bestatigt, die Ortsausgleichssindexe an europai
schen und nordamerikanischen Dienstorten entweder nach einer vollen funfpro
zentigen Steigerung des ortlichen Konsumpreisindexes oder nach Vollendung einer 
12-Monatsperiode - je nachdem, welcher Fall fruher eintrete - zu Uberprufen. 
Da der Ortsausgleich in Genf im Juli 1992 erhoht worden sei, konnten nunmehr 
weitere Erhohungen im gleichen Monat in den Jahren 1993, 1994 und 1995 ange
nommen werden, und zwar etwa in der Hohe der angenommenen allgemeinen Infla
tionsrate. • • • Es wurde dar auf hingewiesen, dass die ICSC eine Revision der 
Methodik plane, die zur Bemessung der Lebenshaltungskostendifferenz zwischen 
Washington, der Hauptstadt des Vergleichslandes, und New York, dem Bezugsort 
des Gemeinsamen Systems, angewandt werde. Je nach Ausgang dieser Revision und 
der Anwendung des Gesetzes Uber die Vergleichbarkeit der Gehalter im Bundes
dienst, das eine Anpassung der Bezuge im offentlichen Dienst des Vergleichs
landes vorsehe, konnte die Untergrenze des Abstandes (110) 1994 erreicht 
werden." 

iii) Personalkosten fur die Kategorie des a11oemeinen Dienstes in Genf: 
"Zwei Kriterien bestimmten gegenwartig die Falligkeit zwischenzeitlicher An
passungen der Gehalter fur die Kategorie des allgemeinen Dienstes zwischen den 
Erhebungen in bezug auf die besten Ortsbedingungen: eine Veranderung des Refe
renzindexes urn funf Prozent oder mehr seit der letzten Zulage oder, anderen
falls, die Vollendung einer 12-Monatsperiode seit dieser Anpassung. Auf der 
Grundlage dieser Kriterien und der heute angenommenen allgemeinen Inflations
rate wrden die Nettogehaltserhohungen fur Personal der Kategorie des allge
meinen Dienstes in Genf 1993, 1994 und 1995 jeweils vier Prozent betragen und 
jeweils im Januar erfolgen. Die fur 1995 vorgesehene urnfassende GehaltsUber
prufung konnte jedoch die Hohe der in diesem Jahr tatsachlich zu zahlenden 
Gehalter beeinflussen." 

iv) Beitrage des Personals des hoheren Dienstes zur gemeinsamen Pensions
kasse der Vereinten Nationen: "Der Tarif der pensionsfahigen Bezuge sei letzt
mals am 1. November 1991 angepasst worden und lage jetzt urn 3,9 Prozent Uber 
dem zuvor geltenden Tarif. Gemass Artikel 54(b) der Kassenordnung der Gemein
samen Pensionskasse (UNJSPF) wrden diese pensionsfahigen Bezuge zurn gleichen 
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Zeitpunkt angepasst werden wie die NettobezUge der Kategorien des hoheren 
Dienstes und der Fiihrungsstellen in New York, wobei diese Anpassungen einen 
einheitlichen Prozentsatz darstellten, der der von der ICSC festgesetzten 
durchschnittlichen prozentualen Veranderung der NettobezUge entspreche. Die 
Zeitpunkte und Prozentsatze kunftiger Erhohungen der pensionsfiihigen Bezuge 
seien also die gleichen wie diejenigen kunftiger Erhohungen der Ortszuschlage 
in New York. Letztere dUrften im November 1992 urn 4,6 Prozent und danach ent
sprechend der jeweiligen Inflationsrate steigen, die zur Zeit mit 4,5 Prozent 
fUr die Jahre 1993 bis 1995 angenommen werde." 

v) Beitrage des Personals der Kategorie des allgemeinen Dienstes zur ge
meinsamen Pensionskasse der Vereinten Nationen: "Erhohungen der Nettogehalter 
fUr das Personal des allgemeinen Dienstes in Genf in dem zu berUcksichtigenden 
Zeitraurn w\irden geringer ausfallen, als das bisher bei den entsprechenden 
Bruttogehaltern und den darauf beruhenden pensionsfiihigen Bezugen der Fall ge
wesen sei. Ab 1993 dUrften die Erhohungen der Bruttogehalter urn durchschnitt
lich rund zwei Prozent geringer ausfallen als die Erhohungen der Nettogehalter, 
weil seit 1992 die neuen Personalsteuersatze angewandt wUrden. Ab Januar 1994 
ergebe sich als Folge der neuen Methodik fur die Festsetzung der pensionsfiihi
gen Bezuge eine weitere Differenz urn rund 2,4 Prozent. Auf der Grundlage der 
nach dem Zwischenanpassungsverfahren erwarteten jahrlichen Erhohungen der 
Nettogehalter urn vier Prozent wUrden Erhohungen der Bruttogehalter im Zeitraurn 
1993-1995 demnach zwei Prozent ab Januar 1993 und 1,6 Prozent ab Januar 1994 
betragen." 

vi) Sonstige gemeinsame Personalkosten: FUr das Personal des hoheren Dien
stes "seien 1993 Erhohungen der Familienzulagen und der Hochsterstattungen der 
Erziehungsbeihilfen vorhergesehen. Diese Erhohungen machten 21 Prozent fur das 
Kindergeld, 50 Prozent fur die Beihilfe fur Familienangehorige zweiten Grades 
und 18 bis 25 Prozent fur funf von der Erziehungsbeihilfe erfasste gesonderte 
Wiihrungen aus. FUr das Studienjahr 1994-1995 seien weitere Erhohungen der er
stattungsfiihigen Erziehungskosten in einer Reihe von Wiihrungen, wie dem Pfund 
Sterling, dem US-Dollar und dem Schweizer Franken, vorgesehen. Es sei zu er
warten, dass Gehaltserhohungen fur Personal der Kategorie des allgemeinen 
Dienstes auch durch Erhohungen der Familienzulagen beg lei tet wUrden, die von 
lokalen Steuersatzen beeinflusst w\irden." 

vii) Flugreisen und Luftfracht: "Es sei vereinbart worden, dass fur 1994 und 
1995 Erhohungen der Flugtarife entsprechend der allgemeinen Inflationsrate, 
d. h. also urn vier Prozent jiihrlich, angenommen werden sollten. Ferner wurde 
vereinbart, Steigerungen der Luftfrachtkosten von zwei Prozent iiber der allge
meinen Inflationsrate, d. h. also urn sechs Prozent jiihrlich, vorzusehen." 

viii) Externe Druckauftrage und Binden von Dokurnenten: "FUr Druckauftrage und 
das Binden von Dokurnenten in der Schweiz seien Kostensteigerungen urn jiihrlich 
vier Prozent zu erwarten. Bei Auftragen an Lieferanten und Vertragsfirmen in 
anderen Landern mUssten moglicherweise hohere jiihrliche Kostensteigerungen in 
den jeweiligen Landeswiihrungen vorgesehen werden." 

ix) Andere externe Dienstleistungen (einschliesslich vertragliche Instand
haltung von Raurnen und Gerat): "FUr diese Dienstleistungen wurden Kostenstei
gerungen entsprechend der allgemeinen Inflationsrate angenommen. Die Kosten 
fUr externe Wartung, die von Gehaltssteigerungen in diesem Bereich abhingen, 
konnten jedoch etwas starker zunehmen." 

x) Heizol und Gas: "Es werde den Organisati_onen empfohlen, den zurn Zeit
punkt der endgUltigen Abfassung ihrer Haushaltsvorschlage geltenden Preisstand 
zu berUcksichtigen." 
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xi) Andere Versorgungsleistungen: "Die Wassertarife di.irften drastisch er
haht werden, urn den Verbrauch zu reduzieren. Es sei daher angemessen, fi.ir 1994 
und 1995 jiihrliche Kostensteigerungen urn acht Prozent vorzusehen. Die Preis
steigerungen fi.ir Strom di.irften der angenommenen allgemeinen Inflationsrate 
entsprechen." 

xii) Nachrichteni.ibermittlung (Fernschreibe- und Faksimilegebi.ihren, Fern
sprechdienst, Kurierdienst, Porto): "Es sei zu erwarten, dass Faksimile
Sendungen im externen und internen Nachrichtenverkehr der Organisationen eine 
immer grassere Rolle spielen werden. Angesichts der in diesem Bereich beste
henden Wettbewerbsbedingungen brauchten jedoch fi.ir 1994 oder 1995 keine Kosten
steigerungen fi.ir Faksimilesendungen oder Ferngesprache vorgesehen werden. Fi.ir 
Ortsgesprache und lokale Faksimilesendungen seien jedoch Kostensteigerungen urn 
3 Prozent jiihrlich anzunehmen. Bei den Kosten fi.ir Nachrichtendienste durch 
Luftfracht, wie Kurierdienste, kanne mit den gleichen Steigerungen gerechnet 
werden wie bei der Luftfracht. Beim Porto sei zu beri.icksichtigen, dass die 
schweizerische Postverwaltung ab 1. Januar 1993 die Gebi.ihren fi.ir Sendungen der 
Kategorie "A", d. h. vorrangige Sendungen, urn 12 Prozent erhahen werde. Zurn 
gleichen Zeitpunkt di.irfte das Porto fi.ir Sendungen der Kategorie "B", d. h. der 
nicht vorrangig befarderten Sendungen, einschliesslich der Drucksachen, die 
einen grossen Teil der Sendungen der Organisationen ausmachten, urn 20 Prozent 
erhaht werden. Nach diesen Erhahungen di.irften die Portokosten 1994 und 1995 
stabil bleiben." 

xiii) Paoier und Druckmaterial: "Fi.ir Papierkaufe in der Schweiz, wo wesent
liche Einsparungen durch gemeinsame Einkaufsvorkehrungen erzielt wi.irden, 
liessen die vorliegenden Informationen darauf schliessen, dass fi.ir 1994 und 
1995 eine jiihrliche Kostensteigerung urn vier Prozent angenommen werden sollte. 
Erhahungen der gleichen Grassenordnung seien fi.ir Druckmaterial zu erwarten." 

xiv) Sonstige Beschaffungen und Materialien: "Bei Computerzubehar werde 
eine dreiprozentige jiihrliche Kostensteigerung erwartet. In bezug auf sonstige 
Beschaffungen werde eine Kostensteigerung entsprechend der allgemeinen Infla
tionsrate angenommen." 

xv) Anschaffung von Mabeln und Geraten: "Bei Computern und Bi.iroautomations
geraten sei davon auszugehen, dass die derzeitigen Preisri.ickgange weiter an
halten. Andererseits sei es gewahnlich notwendig, veraltete Gerate durch tech
nisch modernere zu ersetzen, wodurch habere Kosten entsti.inden. Fi.ir Ausri.istungen 
anderer Art und fi.ir Mabel seien fi.ir 1994 und 1995 durchschnittliche Kosten
steigerungen in Hahe der allgemeinen Inflationsrate zu erwarten." 

[Ende des Dokurnents] 
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